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Jacobi Decor GmbH 
Maarstraße 72, 
53842 Troisdorf 
 

Telefon: 02241-39703-0 
Fax: 02241-39703-99 

eMail: info@jacobi-decor.de 
Internet: www.jacobi-decor.de 

 
Artikelangaben: 
Artikelbezeichnung: Puderfarbe wasserlöslich blau Azofrei 
Artikelnummer: LE-151-42 
Sensorik: Puder 
Verkaufseinheit: 25 g je Dose 
Nettovolumen: 25 g 
Lagerung: Vor Sonneneinstrahlung schützen, keinen Temperaturen 

über 50°C aussetzen, gut verschlossen an einem kühlen 
und trockenen Ort aufbewahren 

Maximale Dosierung: 0,50 g/kg cat 5.4 AllegatoII/AnnexII Reg 1333/2008 
Haltbarkeit ab Produktion: Siehe Boden der Verpackung 

 
 
Gebrauch: 
 
Produkt zur Färbung und Dekoration von Lebensmitteln, insbesondere von Süß- 
und Backwaren. Das Pulver direkt zu dem zu färbenden Produkt geben, oder mit 
einem Pinsel auf der zu dekorierenden Oberfläche aufbringen. 
 
Warnung: 
 
Nicht pur einnehmen. Leichte farbliche Variationen sind wegen der Eigenschaften 
der Rohstoffe möglich. Das Pulver hat nicht unbedingt die auf dem Label 
angegebene Farbe. Erst wenn Wasser hinzugefügt wird, erscheint die richtige 
Farbe. 
 
Mikrobiologische Daten: 
Organismus Nicht Akzeptable kritische Grenze 
Totalkeimzahl <1.000 KBE*/g 
Hefe und Schimmel DG <1.000 KBE*/g 
Gesamtzahl coliforme Bakterien negativ in 1 g 

*koloniebildende Einheit 
 
 
Aluminiumgehalt: 
 
N/A 
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GMO: 
 
Dieses Produkt enthält kein genetisch modifiziertes Material (GMO). 
In Übereinstimmung mit den EU Richtlinien 1829/2003 und EU 1830/2003 ist das 
Produkt frei von Anmeldepflichten. 
 
 
Das Produkt erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen der EG Verordnungen 
1333/2008, 1129/2011, 1169/2011 sowie 231/2012 und deren nachfolgenden 
Änderungen. 
 
Sekundärverpackung  
 
Die Sekundärverpackung stammt aus dem EU Raum. Sie ist konform mit den 
Regelungen der DLGS n.116/2020 und den Richtlinien 851/2018 und 852/2018 
sowie 129/97/EC und entspricht somit den geforderten Grenzwerten an 
Schwermetallen (Quecksilber, Chrom(VI)oxid, Blei und Cadmium). Das 
verwendete Papier stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC, PEFC). Das 
verwendete Material ist zu 100% recyclebar. Den Komponenten der 
Verpackungen wurden keine schädlichen oder gefährlichen Stoffe zugesetzt. Sie 
entsprechen den Anforderungen der REACH Richtlinien. 

 

                                                 
 

Thomas Heinzen       Ann-Kathrin Uraz 
Geschäftsführer     Qualitätsmanagement  
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